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dert worden sind13. Trotz der grammatischen Inkongruenz bleibt somit nur
congregatio als Bezugswort für quos, aufzufassen als Constructio ad sensum,
wenn man nicht annehmen will, daß bei der Abschrift das Entsprechende
weggelassen wurde. Der Sinn wäre demnach, daß die Prümer Mönche, wenn
ein Abt stürbe, dessen Nachfolger aus der congregatio der Bischöfe Romanus
und Vulframnus wählen durften, die Pippin nunmehr im Salvatorkloster in
Prüm versammelt habe. Der Abt sollte mit dem Einverständnis des Herr-
schers und der Prümer Mönche regelgemäß de ipsa congregatione gewählt wer-
den, wobei hier wiederum unklar ist, welche Kongregation mit ipsa gemeint
ist. In Frage kommen jetzt nämlich zwei: die in Meaux und die von dort
stammende und nunmehr (modo) in Prüm versammelte. Beides scheint mög-
lich, doch hat letztere Variante für sich, daß sie mit den späteren Quellen-
aussagen übereinstimmt. Nach dieser Lesart war also der Abt aus der Prümer
Kongregation zu wählen, die zuvor aus Meaux dorthin verpflanzt worden war.

Damit wäre das Diplom Karls III. von 884 nicht als „Gewährung“ des
„freien“ Abtswahlrechtes anzusehen, sondern lediglich als Bestätigung dessel-
ben. Zumal es darin auch heißt, der damalige Abt Ansbald habe eine auctoritas
immunitatis et confirmationis electionis ex ipsis monachis von Pippin, Karl dem
Großen, Ludwig dem Frommen und Ludwig dem Deutschen vorgelegt, aus
der hervorginge, daß die Prümer Kongregation das Recht zur libera electio ex
ipso gregi bereits habe. Wenn aber der Abt nur eine Bestätigung des Wahl-
rechtes vorweisen konnte, so muß es vor dieser mindestens noch eine Urkun-
de mit diesem Privileg gegeben haben. Eine Bestätigung des Wahlrechtes war
nämlich wahrscheinlich schon in einem verlorenen Diplom von Karls Bruder,
Ludwig dem Jüngeren, enthalten, das allerdings mit Blick auf den Beginn von
Ludwigs Regentschaft 876 höchstens acht Jahre älter gewesen sein kann14.
Damit schrumpft zugleich der vermeintlich große Abstand von über einhun-
dert Jahren zwischen der Abtswahlregelung durch Pippin und ihrer ersten
überlieferten Bestätigung durch Karl III. 884 schon etwas zusammen. Und er
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